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Rechtliche Grundlagen SGB VIII und SGB IX

öff. Jugendhilfeträger und  Eingliederungshilfeträger als grds. Rehaträger (§§ 5 und 6 SGB  IX)

EGH

KJH

Zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft werden erbracht:

1. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation,

2. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben,

3. unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen,

4. Leistungen zur Teilhabe an Bildung und

5. Leistungen zur sozialen Teilhabe.
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Zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft werden erbracht:

1. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation,

2. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben,

3. unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen,

4. Leistungen zur Teilhabe an Bildung und

5. Leistungen zur sozialen Teilhabe.
nicht bei 

HzE



Rechtliche Grundlagen SGB VIII und SGB IX
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Die Vorschriften im Teil 1 des SGB IX gelten für die Leistungen zur Teilhabe, 

soweit sich aus den für den jeweiligen Rehabilitationsträger geltenden 

Leistungsgesetzen nichts Abweichendes ergibt. Die Zuständigkeit und die 

Voraussetzungen für die Leistungen zur Teilhabe richten sich nach den für den 

jeweiligen Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen. Das Recht der 

Eingliederungshilfe im Teil 2 des SGB IX ist ein Leistungsgesetz im Sinne der 

Sätze 1 und 2.

§ 7 SGB IX Vorbehalt abweichender Regelungen

hier: SGB VIII oder IX



Rechtliche Grundlagen SGB VIII und SGB IX
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Menschen mit Behinderungen sind Menschen, die körperliche, seelische, geistige 

oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit 

einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe 

an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate 

hindern können. Eine Beeinträchtigung nach Satz 1 liegt vor, wenn der Körper-

und Gesundheitszustand von dem für das Lebensalter typischen Zustand 

abweicht. Menschen sind von Behinderung bedroht, wenn eine Beeinträchtigung 

nach Satz 1 zu erwarten ist.

Begriff der Behinderung, § 2 SGB IX



Rechtliche Grundlagen SGB VIII und SGB IX

Änderungsbedarf?

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und 
junge Menschen mit Behinderungen im 
Sinne dieses Buches sind Menschen, die 
körperliche, seelische, geistige oder 
Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in 
Wechselwirkung mit einstellungs- und 
umweltbedingten Barrieren an der 
gleichberechtigten Teilhabe an der 
Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit 
länger als sechs Monate hindern können.

Kinder oder Jugendliche haben Anspruch 
auf Eingliederungshilfe, wenn

1. ihre seelische Gesundheit mit hoher 
Wahrscheinlichkeit länger als sechs 
Monate von dem für ihr Lebensalter 
typischen Zustand abweicht, und

2. daher ihre Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine 
solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

Leistungsberechtigung, § 35a SGB VIII
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Begriff der Behinderung, § 7 SGB VIII

Neu durch 
KJSG



Rechtliche Grundlagen SGB VIII und SGB IX

Anspruchsberechtigte und -grundlagen

Ein Personensorgeberechtigter hat bei 
der Erziehung eines Kindes oder eines 
Jugendlichen Anspruch auf Hilfe (Hilfe 
zur Erziehung), wenn eine dem Wohl 
des Kindes oder des Jugendlichen 
entsprechende Erziehung nicht 
gewährleistet ist und die Hilfe für seine 
Entwicklung geeignet und notwendig 
ist.

SGB VIII

Leistungen der Eingliederungshilfe 
erhalten Menschen mit 
Behinderungen im Sinne von § 2 
Abs. 1 S. 1 und 2 SGB IX, die 
wesentlich in der gleichberechtigten 
Teilhabe an der Gesellschaft 
eingeschränkt sind (wesentliche 
Behinderung) oder von einer 
solchen wesentlichen Behinderung 
bedroht sind.

SGB IX

Abgrenzung: § 10 Abs. 4 SGB VIII

Kinder oder Jugendliche haben Anspruch 
auf Eingliederungshilfe, wenn

1. ihre seelische Gesundheit mit hoher 
Wahrscheinlichkeit länger als sechs 
Monate von dem für ihr Lebensalter 
typischen Zustand abweicht, und

2. daher ihre Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine 
solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

SGB VIII

Hilfen zur Erziehung
Eingliederungshilfe für Kinder 
mit seelischer Behinderung

Eingliederungshilfe für Kinder 
mit geistiger und/oder 

körperlicher Behinderung
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oder 
drohende

oder 
drohende



Rechtliche Grundlagen SGB VIII und SGB IX

Abgrenzung: § 10 Abs. 4 SGB VIII

Grundsatz, § 10 Abs. 4 Satz 1 SGB V III:

Die Leistungen nach dem SGB VIII gehen Leistungen nach dem 
SGB IX vor.

Abweichend von Satz 1 gehen Leistungen der Eingliederungshilfe 
nach dem SGB IX für junge Menschen, die körperlich oder geistig 
behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind, den 
Leistungen nach dem SGB VIII vor, § 10 Abs. 4 S. 2 SGB VIII.

Wer ist zuständig bei gleichzeitiger seelischer und geistiger und/oder körperlicher 
Behinderung?

Rechtsprechung: 

 Auf den Schwerpunkt der Behinderung kommt es bei der Abgrenzung nicht an 
(BVerwG NJW 2000, 2688)

 Sind unterschiedliche Leistungen erforderlich, unterschiedliche Leistungsträger

 Werden durch eine Leistung die Eingliederungsbedarfe wegen der 
unterschiedlichen Behinderungen gedeckt, so gehen die Leistungen nach dem 
SGB IX vor.

9



Abgrenzung: § 10 Abs. 4 SGB VIII
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„Nach § 10 Abs. 2* Satz 2 SGB VIII (juris: SGB 8) 1998, der inhaltlich § 10 Abs. 4 

Satz 2 SGB VIII 2011 entspricht, setzt der Vorrang der sozialhilferechtlichen** 

Eingliederungshilfe gegenüber der Jugendhilfe auch bei einer sog. 

Mehrfachbehinderung (hier: geistige und seelische Behinderung) nicht voraus, 

dass der Anspruch auf Eingliederungshilfe gerade wegen der körperlichen 

und/oder geistigen Behinderung besteht. Ebenso wenig ist erforderlich, dass der 

Schwerpunkt des Hilfebedarfs bzw. -zwecks im Bereich einer dieser 

Behinderungen liegt oder eine von ihnen für die konkrete Maßnahme ursächlich 

ist.“

* Alte Rechtslage, heute Abs. 4

** Alte Rechtslage vor BTHG

Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 09.02.2012, Aktenzeichen 5 C 3/11



Abgrenzung: § 10 Abs. 4 SGB VIII
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Quelle: Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.

Abgrenzung von Leistungen nach §§ 27, 33 SGB VIII bzw. § 35 a SGB VIII und §§ 53, 54 Abs. 3 SGB 

XII*

In den Fällen einer Mehrfachbehinderung (geistige und/oder körperliche und seelische 

Behinderung) ist bei der Prüfung eines Vor- und Nachrangs nicht auf eine Hauptursache, eine 

Haupthilfe oder einen Schwerpunkt des Bedarfs oder des Leistungszwecks abzustellen. Die 

Anwendung der Konkurrenzregelung des § 10 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII setzt nur voraus, dass 

eine bestimmte Maßnahme sowohl vom Jugendhilfeträger nach dem SGB VIII als auch vom 

Sozialhilfeträger als Eingliederungshilfe nach dem SGB XII verlangt werden kann.

Besteht ein Anspruch auf die gleiche Maßnahme einerseits als Hilfe zur Erziehung (§ 27 i.V.m. 

§ 33 SGB VIII) oder als jugendhilferechtliche Eingliederungshilfe wegen Vorliegens einer 

seelischen Behinderung (§ 35 a SGB VIII) und andererseits als sozialhilferechtliche 

Eingliederungshilfe wegen geistiger bzw. körperlicher Behinderung (§ 54 Abs. 3 SGB XII), ist 

die Leistung der Jugendhilfe nachrangig. 

* alte Rechtslage vor BTHG



Bedarfsermittlung – Hilfeplanung 

Bedarfsermittlung nach SGB IX, Hilfeplanung nach SGB VIII

Bedarfsermittlung 
SGB IX

 Gesamtplanverfahren, § 117 (bei mehreren Reha-Trägern: 
Teilhabeplanverfahren, § 21 SGB IX)

 Ermittlung des individuellen Bedarfes 
 ICF
 Die Festlegung des Instruments zur Bedarfsermittlung ist Ländersache
 Grs. keine Beteiligung der Leistungserbringer

Hilfeplanung SGB VIII

 Hilfeplan nach § 36 SGB VIII
 Feststellungen über den Bedarf, die zu gewährende Art der Hilfe sowie die 

notwendigen Leistungen enthält
 Beteiligung von andere Personen, Dienste oder Einrichtungen, wenn diese 

an der Hilfe beteiligt sind
 §35a SGB VIII: ärztliches oder psychotherapeutisches Gutachten

12



SGB VIII, Eingliederungshilfe

Aufgabe und Ziele der Hilfe, die 
Bestimmung des Personenkreises 
sowie Art und Form der Leistungen 
richten sich nach Kapitel 6 des 
Teils 1 des Neunten Buches sowie 
§ 90 und den Kapiteln 3 bis 6 des 
Teils 2 des Neunten Buches, soweit 
diese Bestimmungen auch auf 
seelisch behinderte oder von einer 
solchen Behinderung bedrohte 
Personen Anwendung finden und 
sich aus diesem Buch nichts 
anderes ergibt.

SGB IX, Eingliederungshilfe

Kapiteln 3 bis 6 des Teils 2 SGB IX:

• Medizinische Rehabilitation
• Teilhabe am Arbeitsleben
• Teilhabe an Bildung
• Soziale Teilhabe

Rechtliche Grundlagen SGB VIII / SGB IX

Leistungen 
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SGB VIII, Eingliederungshilfe

Die Hilfe wird nach dem Bedarf im 
Einzelfall
1. in ambulanter Form,
2. in Tageseinrichtungen für Kinder 
oder in anderen teilstationären 
Einrichtungen,
3. durch geeignete Pflegepersonen 
und
4. in Einrichtungen über Tag und 
Nacht sowie sonstigen Wohnformen 
geleistet.

SGB IX, Eingliederungshilfe

Leistungen zur Sozialen Teilhabe sind 
insbesondere
1. Leistungen für Wohnraum,
2. Assistenzleistungen,
3. heilpädagogische Leistungen,
4. Leistungen zur Betreuung in einer 
Pflegefamilie,
5. Leistungen zum Erwerb und Erhalt 
praktischer Kenntnisse und 
Fähigkeiten,
6. Leistungen zur Förderung der 
Verständigung,
7. Leistungen zur Mobilität,
8. Hilfsmittel,
9. Besuchsbeihilfen.

Rechtliche Grundlagen SGB VIII / SGB IX

Leistungen 
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SGB VIII, Hilfen zur Erziehung

u.a.:

• § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe
• § 33 Vollzeitpflege
• § 34 Heimerziehung, sonstige betreute  

Wohnform
• § 35 Intensive sozialpädagogische 

Einzelbetreuung

Rechtliche Grundlagen SGB VIII / SGB IX

Leistungen 
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Wirkung – Wirksamkeit 

SGB IX

Wirkung

Wirksamkeit

Auswirkung auf die 
Vereinbarungen

 bezieht sich auf Wünsche und Ziele des Leistungsberechtigten

 wird im Rahmen der Wirkungskontrolle im Gesamtplanverfahren (§121 Abs. 2 
SGB IX) im Hinblick auf die im Gesamtplan dokumentierten Ziele und unter 
Berücksichtigung der Leistungen anderer Leistungserbringer behandelt.

 ist Bestandteil der Vereinbarungen

 ist Bestandteil der Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen

 Problem: ist wissenschaftlich nicht evaluiert – Definition? 

 Wirkung ist nicht Gegenstand der Vereinbarungen,

 Wirksamkeit ist Gegenstand der Vereinbarungen und der Qualitäts- und 
Wirtschaftlichkeitsprüfungen

 Bei der Formulierungen zur Wirksamkeit in den Vereinbarungen ist darauf zu 
achten, diese nicht einseitig auf Wirkungen auszurichten 
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Wirkung – Wirksamkeit 

SGB VIII

Wirkung

Wirksamkeit

Auswirkung auf die 
Vereinbarungen

 ist gesetzlich nicht definiert

 ist gesetzlich nicht definiert

 ist nicht Bestandteil der Vereinbarungen

 ist nicht Bestandteil der Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen

 In rechtlicher Hinsicht hat dies keine unmittelbaren Auswirkungen auf die 
Vereinbarungen.

 Aber Beschreibungen können in Landesrahmenverträgen niedergelegt sein.
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Das sozialrechtliche Leistungsverhältnis

öffentlicher Jugendhilfeträger, 

bzw. Eingliederungshilfeträger

Leistungsberechtigte(r) Leistungserbringer(in)

Leistungs-, Entgelt-, 
Qualitätsentwicklungs-
Vereinbarung (SGB 
VIII), bzw. Leistungs-
und Vergütungs-
vereinbarung (SGB IX)

zivilrechtlicher Vertrag

Verwaltungsakt

Rahmenvertrag

Anspruch



Rechtliche Grundlagen SGB VIII / SGB IX

Vertragsrecht

Vereinbarungen* über:

 Inhalt, Umfang und Qualität der Leistungsangebote 
(Leistungsvereinbarung),

 differenzierte Entgelte für die Leistungsangebote und die 
betriebsnotwendigen Investitionen (Entgeltvereinbarung) 
und

 Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität 
der Leistungsangebote sowie über geeignete 
Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung 
(Qualitätsentwicklungsvereinbarung)

Bei Uneinigkeit kann die 

Schiedsstelle angerufen werden.

SGB VIII

In der schriftlichen Vereinbarung zwischen 
dem Träger der Eingliederungshilfe und 
dem Leistungserbringer sind zu regeln:

 Inhalt, Umfang und Qualität einschließlich 
der Wirksamkeit der Leistungen der 
Eingliederungshilfe 
(Leistungsvereinbarung) und

 die Vergütung der Leistungen der 
Eingliederungshilfe 
(Vergütungsvereinbarung).

Bei Uneinigkeit kann die 

Schiedsstelle angerufen werden.

SGB IX 

19
* Wenn die Leistung ganz oder teilweise in einer Einrichtung erbracht wird. 

ähnlich aber nicht gleich!



Leistungsvereinbarung SGB IX und SGB VIII

SGB IX

SGB VIII

In die Leistungsvereinbarung sind als wesentliche Leistungsmerkmale 
mindestens aufzunehmen:

1. der zu betreuende Personenkreis,

2. die erforderliche sächliche Ausstattung,

3. Art, Umfang, Ziel und Qualität der Leistungen der Eingliederungshilfe,

4. die Festlegung der personellen Ausstattung,

5. die Qualifikation des Personals sowie

6. soweit erforderlich, die betriebsnotwendigen Anlagen des Leistungserbringers.

20

Die Leistungsvereinbarung muss die wesentlichen Leistungsmerkmale, 
insbesondere

1. Art, Ziel und Qualität des Leistungsangebots,

2. den in der Einrichtung zu betreuenden Personenkreis,

3. die erforderliche sächliche und personelle Ausstattung,

4. die Qualifikation des Personals sowie

5. die betriebsnotwendigen Anlagen der Einrichtung

festlegen.



Vergütungsvereinbarung SGB IX und SGB VIII

SGB IX

SGB VIII

Mit der Vergütungsvereinbarung werden unter Berücksichtigung der 
Leistungsmerkmale Leistungspauschalen für die zu erbringenden Leistungen 
unter Beachtung der Grundsätze nach § 123 Absatz 2 SGB IX festgelegt. 
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Die Entgelte müssen leistungsgerecht sein. Grundlage der Entgeltvereinbarung 
sind die in der Leistungs- und der Qualitätsentwicklungsvereinbarung 
festgelegten Leistungs- und Qualitätsmerkmale.

Trennung der Fach-
von der existenzsichernden 
Leistung!

Lebensunterhalt ist ggf. 
Annexleistung.



Leistungsvereinbarung SGB IX

Leistungs-
vereinbarung

Vergütungs-

vereinbarung

In die Leistungsvereinbarung sind als wesentliche Leistungsmerkmale 
insbesondere aufzunehmen:

1. die betriebsnotwendigen Anlagen des Leistungserbringers,

2. der zu betreuende Personenkreis,

3. Art, Ziel und Qualität der Leistung,

4. die Festlegung der personellen Ausstattung,

5. die Qualifikation des Personals sowie

6. die erforderliche sächliche Ausstattung.
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Die Vergütungsvereinbarung besteht mindestens aus

1. der Grundpauschale für Unterkunft und Verpflegung,

2. der Maßnahmepauschale sowie

3. einem Betrag für betriebsnotwendige Anlagen einschließlich ihrer Ausstattung 
(Investitionsbetrag).

§ 134 SGB IX, Sonderregelung zum Inhalt der Vereinbarungen zur Erbringung von Leistungen für 
minderjährige Leistungsberechtigte und in Sonderfällen 

Keine Trennung der 
Leistungen!



Das Vereinbarungsrecht  

SGB VIII und SGB IX

Zusammenspiel von Leistungs- und Vergütungsvereinbarung:

„Leistungsvereinbarung und Vergütungsvereinbarung 

sind Spiegelbilder voneinander“

„Die Vergütung folgt der Leistung“

„Das Budget bestimmt die Leistung“

Gesetzliche Vorgaben 
sind grs. zu 

refinanzieren, auch 
wenn sie nicht explizit 
vereinbart sind, z.B. 

Datenschutz, Hygiene.



Gewaltschutz SGB IX und SGB VIII

SGB IX

SGB VIII

 Die Leistungserbringer treffen geeignete Maßnahmen zum Schutz vor Gewalt 
für Menschen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohte Menschen, 
insbesondere für Frauen und Kinder mit Behinderung und von Behinderung 
bedrohte Frauen und Kinder. Zu den geeigneten Maßnahmen nach Satz 1 
gehören insbesondere die Entwicklung und Umsetzung eines auf die 
Einrichtung oder Dienstleistungen zugeschnittenen Gewaltschutzkonzepts, §
37a SGB IX.
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Die In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die 
Leistungen nach diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass

1. deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die 
Gefährdung eines von ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen eine 
Gefährdungseinschätzung vornehmen,

2. bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend 
hinzugezogen wird sowie

3. die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die 
Gefährdungseinschätzung einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame 
Schutz des Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.

In den Vereinbarungen sind die Kriterien für die Qualifikation der beratend 
hinzuzuziehenden insoweit erfahrenen Fachkraft zu regeln, die insbesondere 
auch den spezifischen Schutzbedürfnissen von Kindern und Jugendlichen mit 
Behinderungen Rechnung tragen, § 8 SGB VIII.

vergütungsrelevant!

vergütungsrelevant!



Rechtliche Grundlagen SGB VIII / SGB IX
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Landesrahmenverträge 
SGB VIII

Landesrahmenverträge 
SGB IX
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Kinder- und Jugendstärkungsgesetz

„Veränderungen 
begünstigen nur 
den, der darauf 
vorbereitet ist.“

- Louis Pasteur - Was ändert sich 
und was ist zu tun?



Kinder- und Jugendhilfe: der Gesetzgeber ist 
aktiv…

Voraussetzung: 
Am 1. Januar 2027 wird ein Bundesgesetz verkündet worden 
sein, das diesbezüglich (mindestens) konkrete Regelungen zum 
leistungsberechtigten Personenkreis, zu Art und Umfang der 
Leistung, zum Verfahren und zur Kostenbeteiligung.



Reform des SGB VIII 
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Bereits in Kraft: geänderte 
Anforderungen an die 

Betriebserlaubnisse, z.B. 
Zuverlässigkeit des LE!



Reform des SGB VIII
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Reform des SGB VIII 
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Reform des SGB VIII 
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EGH

EGH: 260.000 
junge 

Menschen*

KJH: 100.000*
junge Menschen

* Drucksache 19/26107, S. 42



Reform des SGB VIII
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SGB IX

SGB VIII
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Reform des SGB VIII

Übergangsregelung § 108 SGB VIII

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend untersucht in den Jahren 2022 bis 2024 die 
rechtlichen Wirkungen von § 10 Absatz 4 und legt dem Bundestag und dem Bundesrat bis zum 31. Dezember 
2024 einen Bericht über das Ergebnis der Untersuchung vor. Dabei sollen insbesondere die gesetzlichen 
Festlegungen des Achten und Neunten Buches
1. zur Bestimmung des leistungsberechtigten Personenkreises,
2. zur Bestimmung von Art und Umfang der Leistungen,
3. zur Ausgestaltung der Kostenbeteiligung bei diesen Leistungen und
4. zur Ausgestaltung des Verfahrens
untersucht werden mit dem Ziel, den leistungsberechtigten Personenkreis, Art und Umfang der Leistungen 
sowie den Umfang der Kostenbeteiligung für die hierzu Verpflichteten nach dem am 1. Januar 2023 für die 
Eingliederungshilfe geltenden Recht beizubehalten, insbesondere einerseits keine Verschlechterungen für 
leistungsberechtigte oder kostenbeitragspflichtige Personen und andererseits keine Ausweitung des Kreises der 
Leistungsberechtigten sowie des Leistungsumfangs im Vergleich zur Rechtslage am 1. Januar 2023 
herbeizuführen, sowie Hinweise auf die zu bestimmenden Inhalte des Bundesgesetzes nach § 10 Absatz 4 Satz 
3 zu geben. In die Untersuchung werden auch mögliche finanzielle Auswirkungen gesetzlicher 
Gestaltungsoptionen einbezogen.



Weitere Veränderungen in der Kinder- und Jugendhilfe 
durch die aktuelle Reform des SGB VIII

Kinder- und Jugendstärkungsgesetz

Besserer Kinder-
und Jugendschutz

 Verbesserte Kooperation der Kinder- und Jugendhilfe mit 
dem Gesundheitswesen, den Strafverfolgungsbehörden, 
den Familiengerichten, der Jugendstrafjustiz und anderen 
wichtigen Akteurinnen und Akteuren im Kinderschutz.

Mehr Rechte und 
Beteiligung für 

junge Menschen und 
Eltern

 Verankerung von Ombudsstellen als externe und 
unabhängige Anlaufstellen für Kinder, Jugendliche und 
ihre Eltern.

 Uneingeschränkter eigener Beratungsanspruch für Kinder 
und Jugendliche (ohne ihre Eltern).
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 Die Anforderungen an die Erteilung einer Erlaubnis für den 
Betrieb einer Einrichtung und an die Zulässigkeit von 
Auslandsmaßnahmen werden erhöht; Aufsicht und 
Kontrolle werden verbessert.

Besserer Kinder-
und Jugendschutz

bereits in Kraft!



Reform des SGB VIII 
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 Leistungserbringer, die heute im Bereich Eingliederungshilfe (SGB IX) für junge 

Menschen tätig sind, werden zukünftige die Leistungen nach den Regelungen 

des SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) erbringen;

neuer Vereinbarungspartner (öffentliche Jugendhilfeträger)

geändertes Vertragsrecht (wenn auch grundsätzlich vergleichbar)

geänderte formale Voraussetzungen

geänderte konzeptionelle Anforderungen / pädagogischen Konzepte

Qualifizierungen, der Qualifikationsmix der Mitarbeitenden / Anerkennung von 
Fachkräften 

geänderte Rechtswege / gerichtliche Zuständigkeiten …

Bedeutung / Folgen der inklusiven Lösung:

… to be continued



Reform des SGB VIII 
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 Strategische Entscheidung:

Fortführung der Angebote unter den geänderten rechtlichen und inhaltlichen 
Anforderungen

Aufgabe der Angebote

Ausbau der Angebote

 interne Organisation:

…

Bedeutung / Folgen der inklusiven Lösung:

… to be continued
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Arbeitsgruppe: „Inklusives SGB VIII“
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Arbeitsgruppe: „Inklusives SGB VIII“
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Arbeitsgruppe: „Inklusives SGB VIII“
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Arbeitsgruppe: „Inklusives SGB VIII“
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Arbeitsgruppe: „Inklusives SGB VIII“
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Noch ungelöst: gerichtliche Zuständigkeit nach 
Umsetzung der Reform

derzeitige Zuständigkeiten und mögliche Lösungen:

Verwaltungsgerichte

mögliche Lösung:

Sozialgerichte

Hilfe zur Erziehung, SGB VIII Eingliederungshilfe SGB VIII Eingliederungshilfe SGB IX
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Verwaltungsgerichte Sozialgerichte

Sozialgerichte Sozialgerichte

einschließlich 
Vertragsrecht



Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit



Kontakt
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0151 / 42 62 47 00

04331 / 77 00 48 50

christiane.hasenberg@curacon-recht.de

Christiane 

Hasenberg
Rechtsanwältin

Fachanwältin für Sozialrecht
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